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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §1313a;

1. ABGB § 1313a heute

2. ABGB § 1313a gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes kann der in der Ordination des Vertretenen tätig werdende

Praxisvertreter eines niedergelassenen Arztes dessen Erfüllungsgehilfe bei der Behandlung der Patienten sein, wenn

diese der Meinung sein mussten, "entweder vom Ordinationsinhaber persönlich oder zumindest innerhalb seines

Verantwortungsbereichs behandelt zu werden". Werden die Patienten aber "mittels entsprechender Maßnahmen (z.B.

Anbringen eines entsprechenden Hinweises am Ordinationsschild oder an der Eingangstür zum Behandlungsraum,

Anweisung an den Vertreter oder sein Personal, die Patienten entsprechend zu informieren)" vor Beginn der

Behandlung über den Vertretungsfall aufgeklärt, so kommt der (in der Regel konkludent abgeschlossene)

Behandlungsvertrag nicht mit dem (diesfalls nicht im rechtlichen Sinn) Vertretenen, sondern mit dem Praxisvertreter

selbst zustande (OGH 22.1.2008, 4 Ob 210/07x; vgl. dazu Dullinger, JBl 2008, 656 f). Eine solche Information bildet nach

Denk, taxlex 2016, 238 (239 f), und Wallner, JAS 2017, 305 (311 f), den Regelfall. Es kommt nicht darauf an, was den

Patienten "bewusst war", sondern nur darauf, ob durch die Unterlassung geeigneter Maßnahmen ein

Vertrauenstatbestand geschaCen wurde, der auf die Behandlung zumindest "im Verantwortungsbereich" des

Ordinationsinhabers schließen ließ. Letzteres wurde umgekehrt nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die

Vertretungsärztinnen nicht mit dem männlichen Ordinationsinhaber identisch sein konnten.Nach der Rechtsprechung

des Obersten Gerichtshofes kann der in der Ordination des Vertretenen tätig werdende Praxisvertreter eines

niedergelassenen Arztes dessen Erfüllungsgehilfe bei der Behandlung der Patienten sein, wenn diese der Meinung sein

mussten, "entweder vom Ordinationsinhaber persönlich oder zumindest innerhalb seines Verantwortungsbereichs

behandelt zu werden". Werden die Patienten aber "mittels entsprechender Maßnahmen (z.B. Anbringen eines

entsprechenden Hinweises am Ordinationsschild oder an der Eingangstür zum Behandlungsraum, Anweisung an den

Vertreter oder sein Personal, die Patienten entsprechend zu informieren)" vor Beginn der Behandlung über den

Vertretungsfall aufgeklärt, so kommt der (in der Regel konkludent abgeschlossene) Behandlungsvertrag nicht mit dem

(diesfalls nicht im rechtlichen Sinn) Vertretenen, sondern mit dem Praxisvertreter selbst zustande (OGH 22.1.2008, 4

Ob 210/07x; vergleiche dazu Dullinger, JBl 2008, 656 f). Eine solche Information bildet nach Denk, taxlex 2016, 238 (239

f), und Wallner, JAS 2017, 305 (311 f), den Regelfall. Es kommt nicht darauf an, was den Patienten "bewusst war",

sondern nur darauf, ob durch die Unterlassung geeigneter Maßnahmen ein Vertrauenstatbestand geschaCen wurde,

der auf die Behandlung zumindest "im Verantwortungsbereich" des Ordinationsinhabers schließen ließ. Letzteres

wurde umgekehrt nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die Vertretungsärztinnen nicht mit dem männlichen

Ordinationsinhaber identisch sein konnten.
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